
Allgemeine Geschäftsbedingungen  (AGB) 
1. Geltung 
1.1.  Diese Geschäftsbedingungen gelten zwischen Markus Kaserer 
Elektromaschinenbau GmbH (kurz wir / uns) und dem Vertrags-
partner (nachfolgend auch  „Kunde“ genannt) für das 
gegenständliche Rechtsgeschäft sowie auch für alle hinkünftigen 
Geschäfte, selbst wenn im Einzelfall, insbesondere bei künftigen 
Ergänzungs- oder Folgeaufträgen darauf nicht ausdrücklich Bezug 
genommen wurde. 
1.2.  Es gilt  jeweils die bei Vertragsabschluss aktuelle Fassung 
unserer AGB, abrufbar auf unserer Homepage 
(http://kaserer.co.at). 

1.3.  Wir kontrahieren ausschließlich unter Zugrundelegung unserer 
AGB. 

1.4.  Geschäftsbedingungen des Kunden oder Änderungen bzw. 
Ergänzungen unserer AGB bedürfen zu ihrer Geltung unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

1.5.  Geschäftsbedingungen des Kunden werden auch dann nicht 
anerkannt, wenn wir ihnen nach Eingang bei uns nicht ausdrücklich 
widersprechen. 
2. Angebote, Vertragsabschluss 
2.1.  Unsere Angebote sind bis zur Auftragsannahme freibleibend 
und unverbindlich.  

2.2.  Zusagen, Zusicherungen und Garantien unsererseits oder von 
diesen AGB abweichende Vereinbarungen im Zusammenhang mit 
dem Vertragsabschluss werden erst durch unsere schriftliche 
Bestätigung verbindlich. 

2.3.  In Katalogen, Prospekten oder anderen Medien 
(Informationsmaterial) enthaltenen Angaben sowie sonstige 
schriftliche od. mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn 
in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen 
wird.  

3. Angebote im Fernabsatz/ Belehrung über das Rücktrittsrecht 

3.1.  Kunden die Waren online bestellen und die Verbraucher  
sind, können binnen einer Frist von 14 Tagen ab Erhalt der 
Lieferung der bestellten Ware von einem im Fernabsatz  geschlos-
senen Vertrag (oder einer im Fernabsatz abgegebenen Vertragser-
klärung) zurücktreten. Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung 
innerhalb der Frist ohne Angabe von Gründen abgesendet wird. 
Im Falle des Rücktritts findet eine gänzliche oder teilweise Rücker-
stattung des Kaufpreises nur Zug um Zug gegen Rückstellung der 
vom Kunden erhaltenen Ware statt. Die Kosten der Rücksendung 
gehen zu Lasten des Kunden. Im Falle eines wirksamen Widerrufs 
sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 
und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Für 
die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen muss 
der Kunde Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die 
Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzufüh-
ren ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funkti-
onsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der 
jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und 
üblich ist.  

4. Preise 

4.1.  Preisangaben verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden 
gesetzlichen Umsatzsteuer und ab Lager. Verpackungs-, Transport-. 
Verladungs- und Versandkosten sowie Zoll und Versicherung gehen 
zu Lasten des Kunden. Verpackungen sind über ARA Nr. 18044 
entpflichtet. 

4.2.  Kosten für  Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder werden 
gesondert verrechnet. Wegzeiten gelten als Arbeitszeit. 

5. Zahlung 
5.1.  Der Kaufpreis/Werklohn ist längstens binnen 7 Tagen ab 
Rechnungslegung zu bezahlen. Die Berechtigung zu einem 
Skontoabzug bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinba-
rung.  
5.2.  Kommt der Kunde im Rahmen anderer mit uns bestehender 
Vertragsverhältnisse in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die 
Erfüllung unserer Verpflichtungen aus diesem Vertrag bis zur 
Erfüllung durch den Kunden einzustellen. 

5.3.  Der Kunde verpflichtet sich im Falle von Zahlungsverzug, die 
zur Einbringlichmachung notwendigen und zweckentsprechenden 
Kosten (Mahnkosten, Inkasso-gebühren, Rechtsanwaltskosten, etc.) 
an uns zu ersetzen.  

5.4.  Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur insoweit zu, 
als Gegenansprüche gerichtlich festgestellt oder von uns anerkannt 
worden sind.  

6. Mitwirkungspflichten des Kunden 
6.1.  Unsere Pflicht zur Leistungsausführung beginnt nicht bevor,  
a) alle technischen Einzelheiten geklärt sind,  
b)  der Kunde die technischen sowie rechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen hat,  
c)  der Kunde seine vertraglichen Vorleistungs- und 
Mitwirkungspflichtungen, insbesondere auch die in nachstehenden 
Unterpunkten genannten, erfüllt. 
6.2.  Der Kunde ist bei von uns durchzuführenden Montagen 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sofort nach Ankunft unsers Mon-
tagepersonals mit den Arbeiten begonnen werden kann.  

6.3.  Ebenso haftet der Kunde dafür, dass die technischen Anlagen, 
wie etwa Zuleitungen, Verkabelungen, und dergleichen in technisch 
einwandfreien und betriebsbereiten Zustand sowie mit den von uns 
herzustellenden Werken oder Kaufgegenständen kompatibel sind.  

6.4.  Wir sind berechtigt, nicht aber verpflichtet, diese Anlagen 
gegen gesondertes Entgelt zu überprüfen.  

6.5.  Insbesondere hat der Kunde vor Beginn der Montagearbeiten 
die nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas- 
und Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen, Fluchtwege, sonstige 
Hindernisse baulicher Art, mögliche Gefahrenquellen sowie die 
erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung 
stellen, und uns zu warnen. 

7. Leistungsausführung 

7.1.  Dem Kunden zumutbare sachlich gerechtfertigte geringfügige 
Änderungen unserer Leistungsausführung gelten als vorweg 
genehmigt. 

7.2.  Kommt es nach Auftragserteilung aus welchen Gründen auch 
immer zu einer Abänderung oder Ergänzung des Auftrages, so 
verlängert sich die Liefer-/Leistungsfrist um einen angemessenen 
Zeitraum. 

7.3.  Wünscht der Kunde nach Vertragsabschluss eine Leistungsaus-
führung innerhalb eines kürzeren Zeitraums, stellt dies eine 
Vertragsänderung dar. Hierdurch können Überstunden notwendig 
werden und/oder durch die Beschleunigung der Materialbeschaf-
fung Mehrkosten auflaufen, und erhöht sich das Entgelt im Ver-
hältnis zum notwendigen Mehraufwand angemessen. 

8. Liefer- und Leistungsfristen  

8.1.  Liefer-/Leistungsfristen und -Termine sind für uns nur verbind-
lich, sofern sie schriftlich festgelegt wurden. Ein Abgehen von 
dieser Formvorschrift bedarf ebenfalls der Schriftlichkeit. 

8.2.  Geringfügige Lieferfristüberschreitungen hat der Kunde 
jedenfalls zu akzeptieren ohne, dass ihm ein Schadenersatzan-
spruch oder ein Rücktrittsrecht zusteht. 

8.3.  Fristen und Termine verschieben sich bei höherer Gewalt, 
Streik, nicht vorhersehbarer und von uns nicht verschuldeter 
Verzögerung durch unsere Zulieferer oder sonstigen vergleichbaren 
Ereignissen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, in jenem 
Zeitraum, während dessen das entsprechende Ereignis andauert. 
Davon unberührt bleibt das Recht des Kunden auf Rücktritt vom 
Vertrag bei Verzögerungen die eine Bindung an den Vertrag 
unzumutbar machen. 

8.4.  Werden der Beginn der Leistungsausführung oder die Ausfüh-
rung durch dem Kunden zuzurechnende Umstände verzögert oder 
unterbrochen, insbesondere aufgrund der Verletzung der Mitwir-
kungspflichten gemäß Punkt 6, so werden Leistungsfristen entspre-
chend verlängert und Fertigstellungstermine entsprechend hinaus-
geschoben.  

8.5.  Beim Rücktritt vom Vertrag wegen Verzug hat vom Kunden 
eine Nachfristsetzung mittels eingeschriebenen Briefes unter 
gleichzeitiger Androhung des Rücktritts zu erfolgen. 

9. Erfüllungsort, Gefahrtragung und Versendung 

9.1. Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens  (5020 Salz-
burg, Morzgerstraße 20 a).  

9.2. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald wir den Kaufge-
genstand/das Werk zur Abholung im Werk oder Lager bereithalten, 
oder diese bzw. Material und Geräte an einen Frachtführer oder 
Transporteur übergeben. Der Versand, die Ver- und Entladung 
sowie der Transport erfolgt stets auf Gefahr des Kunden.  

9.3.  Der Kunde genehmigt jede sachgemäße Versandart.   

9.4.  Für die Sicherheit, Verluste und Beschädigungen etc. ist der 
Kunde verantwortlich. 

10.Eigentumsvorbehalt  
10.1. Die von uns gelieferte, montierte oder sonst übergebene 
Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  
10.2. Eine Weiterveräußerung ist unzulässig.  

10.3. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass wir 
zur Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes den Standort 
der Vorbehaltsware betreten dürfen. 

10.4. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur 
dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt 
wird.  

10.5. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen 
darf der Leistungs-/Kaufgegenstand weder verpfändet, sicherungs-
übereignet oder sonst wie mit Rechten Dritter belastet werden. Bei 
Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Kunde verpflich-
tet, auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen und uns unverzüglich zu 
verständigen. 

11. Schutzrechte Dritter 

11.1. Für Liefergegenstände, welche wir nach Kundenunterlagen 
(Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modelle oder sonstige 
Spezifikationen, etc) herstellen, übernimmt ausschließlich der 
Kunde die Gewähr, dass die Anfertigung dieser Liefergegenstände 
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden, und hält uns der Kunde 
Schad- und Klaglos. 

11.2. Werden Schutzrechte Dritter dennoch geltend gemacht, so 
sind wir berechtigt, die Herstellung der Liefergegenstände auf 
Risiko des Kunden bis zur Klärung der Rechte Dritter einzustellen.  

12.  Gewährleistung  

12.1.  Die Gewährleistungsfrist für unsere Leistungen beträgt ein 
Jahr ab Übergabe.  Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen werden 
hiermit ausdrücklich abbedungen, sofern verbraucherrechtliche 
Vorschriften für Kunden, die Konsumenten sind, nicht zwingend 
etwas anderes vorsehen. 

12.2.  Der Zeitpunkt der Übergabe ist mangels abweichender 
Vereinbarung (z.B. förmliche Abnahme) der Fertigstellungszeit-
punkt, spätestens wenn der Kunde die Leistung in seine Verfü-
gungsmacht übernommen hat oder die Übernahme ohne Angabe 
von Gründen verweigert hat. Mit dem Tag, an dem der Kunde die 
Fertigstellung angezeigt wird, gilt die Leistung mangels begründeter 
Verweigerung der Annahme als in seine Verfügungsmacht über-
nommen. 

12.3.  Behebungen eines vom Kunden behaupteten Mangels stellen 
kein Anerkenntnis eines Mangels dar. 

12.4.  Der Kunde hat stets zu beweisen, sofern Verbraucherrechtli-
che Vorschriften für Konsumenten nichts anderes vorsehen, dass 
der Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe bereits vorhanden war. 

12.5.  Mängelrügen und Beanstandungen jeder Art sind bei sonsti-
gem Verlust der Gewährleistungsansprüche unverzüglich (spätes-
tens nach 3 Werktagen) am Sitz unseres Unternehmens unter 
möglichst genauer Fehlerbeschreibung und Angabe der möglichen 
Ursachen schriftlich bekannt zu geben. Die beanstandeten Waren 
oder Werke sind vom Kunden zu übergeben, sofern dies tunlich ist.  

12.6.  Sind Mängelbehauptungen des Kunden unberechtigt, ist er 
verpflichtet, uns entstandene Aufwendungen für die Feststellung 
der Mängelfreiheit oder Fehlerbehebung zu ersetzen. 

12.7.  Wir sind berechtigt, jede von uns für notwendig erachtete 
Untersuchung anzustellen oder anstellen zu lassen, auch wenn 
durch diese die Waren oder Werkstücke unbrauchbar gemacht 
werden.  Für den Fall, dass diese Untersuchung ergibt, dass wir 
keine Fehler zu vertreten haben, hat der Kunde die Kosten für diese 
Untersuchung gegen angemessenes Entgelt zu tragen.  

12.8.  Keinen Mangel begründet der Umstand, dass das Werk zum 
vereinbarten Gebrauch nicht voll geeignet ist, wenn dies aus-
schließlich auf abweichende tatsächliche Gegebenheiten von den 
uns im Zeitpunkt der Leistungserbringung vorgelegenen Informati-
onen basiert, weil der Kunde seinen Mitwirkungspflichten gemäß 
Punkt 6 nicht nachkommt. 

12.9.  Ebenso stellt es keinen Mangel dar, wenn die technischen 
Anlagen des Kunden wie etwa Zuleitungen, Verkabelungen, 
Netzwerke u nicht in technisch einwandfreiem und betriebsberei-
tem Zustand oder mit den gelieferten Gegenständen nicht kompa-
tibel sind.  

12.10. Vom Kunden beigestellte Geräte und sonstige Materialien 
sind nicht Gegenstand von Gewährleistung. 

13.  Schadenersatz 

13.1.  Zum Schadenersatz sind wir in allen in Betracht kommenden 
Fällen nur  im Falle von Vorsatz und  grober Fahrlässigkeit verpflich-
tet. Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir ausschließlich für Perso-
nenschäden. Die Haftung verjährt in 6 Monaten ab Kenntnis des 
Kunden von Schaden und Schädiger; dies gilt nur, sofern der Kunde 
kein Verbraucher ist.  

13.2.  Die Haftung ist bei Kunden die Unternehmer sind beschränkt 
mit dem Haftungshöchstbetrag einer allenfalls durch uns abge-
schlossenen Haftpflichtversicherung. 

13.3.  Diese Beschränkung gilt auch hinsichtlich des Schadens an 
einer Sache, die wir zur Bearbeitung übernommen haben. 

13.4.  Für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, 
unterbliebene Einsparungen, Folge- und Vermögensschäden, 
Schäden aus Ansprüchen Dritter sowie für den Verlust von Daten 
und Programmen und deren Wiederherstellung haften wir gegen-
über Kunden, die Unternehmer sind, nicht. 

13.5.  Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden durch un-
sachgemäße Behandlung oder Lagerung, Überbeanspruchung, 
Nichtbefolgen von Bedienungs- und Installationsvorschriften, 
fehlerhafter Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Instandhaltung 
durch den Kunden oder nicht von uns autorisierte Dritte, oder 
natürliche Abnutzung, sofern dieses Ereignis kausal für den Schaden 
war. Ebenso besteht der Haftungsausschluss für Unterlassung 
notwendiger Wartungen.  

13.6.  Innerhalb des Anwendungsbereiches des Produkt-
haftungsgesetzes haften wir für Personenschäden, sowie für 
Sachschäden, die ein Verbraucher erleidet. (Regress-)Ansprüche 
eines Kunden, der Unternehmer ist, aus dem Produkthaftungsge-
setz, bestehen nicht.  

14. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam sein, so wird dadurch 
die Gültigkeit der übrigen Teile nicht berührt.  

15. Allgemeines 

15.1.  Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 

15.2.   Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis oder 
künftigen Verträgen zwischen dem Auftragnehmer und Auftragge-
ber ergebenden Streitigkeiten, sofern verbraucherrechtliche 
Vorschriften nicht zwingend anderes vorsehen, ist das für Markus 
Kaserer Elektromaschinenbau GmbH örtlich zuständige Gericht.  

15.3.  Änderungen seines Namens, der Firma, seiner Anschrift, 
seiner Rechtsform oder andere relevante Informationen hat der 
Kunde uns umgehend schriftlich bekannt zu geben.  

(Stand 11/2012) 

 

http://kaserer.co.at)

